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Katasteramtliche Darstellungen
Flurgrenze

Flurnummer

Polygonpunkt

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

vorhandene Bebauung

Verfahrensvermerke
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die
Stadtverordnetenversammlung gefasst am      12.06.2019

    
 Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich
 bekanntgemacht am      19.09.2019

 Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekannt-
 gemacht am       19.09.2019

 Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom       27.09.2019

 bis einschließlich       28.10.2019

 Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs.
 4 BauGB und § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung am       11.12.2019

 Die Bekanntmachungen erfolgten im Amtsblatt der Stadt Lich.

 Ausfertigungsvermerk: 
 Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergan-
 genen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die
 Rechtswirksamkeit  maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. 

 Lich, den ___.___.______

____________
 Bürgermeister

 Rechtskraftvermerk:
 Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3
 BauGB in Kraft getreten am:       __.__.____

 Lich, den ___.___.______ 

____________
 Bürgermeister
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Flur 5

Art und Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO

Bauweise, Baugrenzen, Baulinien
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze

Zeichenerklärung

Allgemeine WohngebieteWA

Planzeichnung

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung, Ein- und Ausfahrten
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

maximale Grundflächenzahl

maximale Geschossflächenzahl0,8

Zahl der zulässigen Vollgeschosse (Z)II

maximale Grundflächenzahl (GRZ)

maximale Geschossflächenzahl (GFZ)

0,4

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

Einzelhäuser und HausgruppenEH

nur Einzelhäuser zulässigE

offene Bauweiseo

Baulinie

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Erhaltung Bäume

Anpflanzung Bäume

Grünflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Zweckbestimmung: Treffpunkt / Spielplatz

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

hier: St Stellplätze
Ga Garagen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Kartengrundlage:
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und
Geoinformation, Gauss-Krüger

0

0 10 20 30 40 50 m

Ein- und Ausfahrt

ö

p

Verlagerung Trafostation geplant (außerhalb des Geltungsbereichs)

Trafostation

unterirdisch hier: MS Trasse

Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen
(§ Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBl. I S. 3786),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057),

Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 28.05.2018 (GVBl. I S. 198).

Textliche Festsetzungen
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 46 „Alte Schulhöfe“ werden für seinen 
Geltungsbereich die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplans Nr. 10 „Zwischen Butzbacher Straße und Gießener Straße“ von 1972 durch 
die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 46 „Alte Schulhöfe“ ersetzt.

A) Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

1.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.

1.1.2 Im Plangebiet sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des Durchführungs- 
vertrages oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind zulässig. 
(§ 9 Abs. 2 BauGB)

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Die zulässige Grundfläche innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 3, WA 4 und WA 5 
darf durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einer 
Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 überschritten werden.

2.2 Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)

Aufenthaltsräume in anderen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind nicht auf die 
Geschossflächenzahl anzurechnen.

2.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO)

2.3.1 Der untere Bezugspunkt für die Ermittlung der im Bebauungsplan festgesetzten 
Gebäudehöhen ist die Fahrbahnoberkante (Scheitelpunkt/Straßenmitte/Endausbau) der  
das jeweilige Grundstück erschließenden Straße, gemessen lotrecht vor der 
Gebäudemitte. Bei Eckgrundstücken gilt die Traufseite als Bemessungsgrundlage.

2.3.2 Als maximal zulässige Gebäudehöhe gilt das Maß vom Höhenbezugspunkt bis zum  
obersten Abschluss des Gebäudes (z. B. Dachaufkantungen, Attiken oder massive 
Brüstungen bei Gebäuden mit Flachdach, bzw. der Firstpunkt). Technische Aufbauten 
wie Schornsteine, Solaranlagen, Aufzüge, Lüftungsanlagen bleiben unberücksichtigt.
Für in ihrer Höhe unveränderte Bestandsgebäude sind abweichende Gebäudehöhen 
zulässig.

3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 
BauNVO)

3.1 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Terrassen, Balkone, Loggien und Erker bis zu 
einer Tiefe von 3,00 m und einer Gesamtbreite von höchstens 2/3 der Gebäudefront bzw.
des Fassadenabschnittes ausnahmsweise überschritten werden, sofern diese nicht in die 
nach der HBO mindestens vorgesehene Tiefe der Abstandsflächen von 3,00 m zur 
Nachbargrenze hineinreichen.

3.2 Die ausnahmsweise zulässigen Überschreitungen der Baugrenzen gelten nicht für die 
westlichen und südlichen Bereiche des WA 1 und das WA 2.

4 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt. 
Im WA 1 sind in der offenen Bauweise nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, im WA 2 
sind nur Einzelhäuser zulässig. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3, WA 4 und WA 
5 wird keine Bauweise festgesetzt.

5 Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6 BauNVO)

5.1 Stellplätze, Garagen und Carports sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
und innerhalb der dafür festgesetzten Flächen zulässig.

5.2 Der Mindestabstand von einzelnstehenden Garagen und Carports zu den erschließenden 
Verkehrsflächen beträgt 5,0 m.

5.3 Außerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche und der 
für Stellplätze, Carports und Garagen festgesetzten Flächen sind nur offene und 
überdachte Stellplätze mit einem maximalen Abstand zur erschließenden Verkehrsfläche 
von 6,0 m zulässig.

5.4 Nebenanlagen bis zu 30 m³ Brutto-Rauminhalt und max. 2,25 m Höhe sind auch 
außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB)

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind je Einzelhaus maximal drei Wohnungen zulässig, 
je Doppelhaushälfte sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig; jedoch max. 3 je 
Grundstück. Im WA 2 sind je Wohngebäude max. 6 Wohneinheiten zulässig.
Im WA 3 sind insgesamt max. 18 Wohneinheiten, im WA 4 insgesamt max. 12 
Wohneinheiten und im WA 5 sind insgesamt maximal 21 Wohneinheiten zulässig.
Sollten mehrere Grundstücke vereinigt, oder gemeinsam bebaut werden, gilt auch für 
das vereinigte Grundstück die o.g. Begrenzung der max. zulässigen Wohneinheiten.

7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Oberflächenbefestigung: Befestigte, nicht überdachte Flächen der Baugrundstücke sowie 
private Stellplätze sind mit Ausnahme der Zu- und Abfahrten, soweit 
wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen, wasserdurchlässig auszuführen.
Als wasserdurchlässige Beläge gelten u.a. wasserdurchlässige Pflastersysteme, 
Porenpflaster, Pflasterbeläge mit einem Fugenanteil von mindestens 20 % und 
Einfachbefestigungen wie z.B. Schotterrasen und wassergebundene Wegedecken.

7.2 Grundstücksfreifläche: Mindestens 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit 
Laubgehölzen der Artenliste 1 und 2 zu bepflanzen. Die gemäß den zeichnerischen 
Festsetzungen anzupflanzenden Bäume und Sträucher können zur Anrechnung 
gebracht werden.
Es gilt: 1 Baum je angefangene 100 m² Grundstücksfreifläche, 1 Strauch/5 m².

8 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
und Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. 
Nr. 25a und 25b BauGB)

8.1 Festsetzung für bestehende Hecken im Osten/Westen und tlw. Süden:
Die vorhandenen einheimischen und standortgerechten Bäume und Sträucher sind zu 
erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Unter Berücksichtigung des Bestandes 
ist die Fläche mit einer zweireihigen Pflanzung im versetzten Verband unter Verwendung 
einheimischer und standortgerechter Straucharten gemäß Artenliste 2 (Mindestqualität: 
Strauch, 2 x v., 100-150, Pflanzdichte 1 Strauch/2 m²) zu bepflanzen.

8.2 Festsetzung für die Hecken innerhalb des Plangebietes/Abgrenzung Parkplätze/Gärten:
Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen ist eine 1,00 m breite geschlossene Laubstrauchhecke 
(einreihig, Pflanzabstand von 0,3 bis 1,0 m zwischen den Sträuchern) mit den Arten der 
Artenliste 2 anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

8.3 Je Symbol in der Planzeichnung ist jeweils ein standortgerechter Laubbaum der 
Artenliste 1 anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Baumstandorte können um 
bis zu 3 m verschoben werden.

8.4 Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind zu 
unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen; bei Baumaßnahmen sind sie gegen 
Beschädigungen zu schützen.

9 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 
und Abs. 6 BauGB)

Für die zeichnerisch mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belasteten Flächen sind im 
Grundbuch Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Allgemeinheit und der Ver- 
und Entsorgungsträger sowie der Rettungsdienste einzutragen.

B) Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 
BauGB)

1 Dachgestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Sattel- und Walmdächer und gegeneinander versetzte 
Pultdächer mit einer Neigung von 20° bis 40° sowie Pultdächer und Zeltdächer mit einer 
Neigung von 10° bis 20° zulässig. Flach geneigte Dächer (0° bis 10° Neigung) sind 
ebenfalls zulässig, wenn sie dauerhaft extensiv begrünt werden. Für Nebenanlagen i.S.d. 
§ 14 BauNVO und untergeordnete Dächer sind abweichende Dachneigungen zulässig.

1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind zur Dacheindeckung nicht glänzende Materialien wie 
Tonziegel und Dachsteine in Naturrot, Brauntönen und Anthrazit sowie dauerhafte 
Begrünungen zulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen sind 
ausdrücklich zulässig.

1.3 Staffelgeschosse sind mindestens dreiseitig um jeweils mindestens 1,0 m gegenüber den 
Außenwänden der darunter liegenden Geschosse zurückzusetzen.

1.4 Im Allgemeinen Wohngebiet sind bei Doppelhäusern und Hausgruppen die Gebäude mit 
gleicher Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung auszuführen.

2 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Stellplätze für bewegliche Abfall- und Wertstoffbehälter sind entweder in die jeweiligen 
Gebäude zu integrieren oder durch Anpflanzungen mit Schnitthecken oder 
Laubsträuchern zu begrünen bzw. durch Pergolen oder Müllbehälterschränke gegen eine 
allgemeine Einsicht und Geruchsemissionen abzuschirmen.

3 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

3.1 Es sind im Vorgartenbereich ausschließlich Einfriedungen und Hecken bis zu einer Höhe 
von maximal 1,20 m zulässig.

4 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

4.1 Die Stellplätze und die Gebäudezuwegungen sind in wasserdurchlässigem Material 
herzustellen. Die Restflächen sind als Grünflächen zu gestalten.

4.2 Vorgärten, Gärten oder Gartenteile dürfen nicht mit Steinmaterialien flächig bedeckt 
werden. Es muss ein pflanzlicher Bedeckungsgrad von mind. 75 % erreicht werden.
Der Nachweis ist in einem qualifizierten Freiflächenplan zu erbringen, der dem Bauantrag 
bzw. den Bauvorlagen beizulegen ist.

5 Dachbegrünung (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

Wohngebäude und Garagen mit Flachdächern (0° bis 10° Dachneigung) sind extensiv zu 
begrünen.

C) Wasserrechtliche Festsetzung (BauGB i.V.m. Hess. 
Wassergesetz) für WA 1 und WA 2

Verwendung von Niederschlagswasser gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG: 
Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist zu sammeln und zu verwerten 
(Brauchwassernutzung), sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen.

D) Kennzeichnungen und Hinweise

1 Stellplatzsatzung

Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Lich wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum 
Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.

2 Bodendenkmäler

Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmäler bekannt, so ist dies der 
hessenArchäologie am Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Hauptstelle Wiesbaden, 
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen.
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im 
unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die 
Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG).

3 Verwertung von Niederschlagswasser

3.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).

3.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, 
verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG).

4 Altlasten

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf 
organoleptische Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, 
die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend 
der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, Dezernat 
41.4, Altlasten, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen 
hinzuzuziehen.
Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz sind 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit 
herbeizuführen.

5 Artenschutz

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 
2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere

a. Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
geschützter Vogelarten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen,

b. Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen 
daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind,

c. Gehölzrückschnitte und Rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03.-30.09.)
durchzuführen,

d. außerhalb der Brut- und Setzzeit Baumhöhlen und Gebäude vor Beginn von 
Rodungs- und/oder Bauarbeiten auf überwinternde Arten zu überprüfen.

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren 
Naturschutzbehörde zu beantragen.

6 Hinweise auf Erfordernisse, die sich aus unmittelbar wirkendem Recht ergeben:

Spezieller Artenschutz (§ 44 BNatSchG)

V1 Haussperling und Mauersegler: Bei Bauarbeiten im Zeitraum von 1.März bis 30.Sept. 
sind betroffene Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter 
auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren sowie eine ökologische Baubegleitung 
durchzuführen.

V2 Haussperling: Wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind durch das Anbringen 
von mindestens sechs geeigneten Nistkästen (z.B. Schwegler Sperlingskoloniehaus 1SP) 
in oder an der Fassade auszugleichen und regelmäßig zu pflegen. Jede weitere 
wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätte im Verhältnis 1:3 auszugleichen. Die genaue 
Anzahl ist im Zuge der ökologischen Baubegleitung festzustellen.

V3 Mauersegler: Wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind durch das Anbringen 
von sechs geeigneten Nistkästen (z.B. Schwegler Mauersegler-Nistkasten Nr. 17A 
(3fach)) zu kompensieren. Die Kästen sind in mind. 7 m Höhe über dem Erdboden oder 
vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren.
Jede weitere wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätte ist im Verhältnis 1:3 
auszugleichen. Die genaue Anzahl ist im Zuge der ökologischen Baubegleitung 
festzustellen und mit der zuständigen UNB abzustimmen.

V4 Stieglitz: Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur 
vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig.

V5 Fledermäuse: Abrissarbeiten und erhebliche Umbauarbeiten sind außerhalb der 
Wochenstubenzeiten (01. Mai bis 31. Juli) durchzuführen. Günstige Zeitpunkte sind 
Februar - März bzw. September - November. Die Arbeiten sind durch eine qualifizierte 
Person zu begleiten. Festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so 
lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen 
Maßnahmen zugestimmt wurde.
Potentiell wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind durch das Anbringen von 6 
geeigneten Nistkästen (z.B. 2 x Schwegler Fledermaus-Winterquartier 2WI, 2 x 
Fledermaus-Fassadenröhre 2FR zur Reihenbildung, 2 x Fledermaus-Universal- 
Sommerquartier 2FTH). Die Kästen sind an einer unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m 
Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren. Jede 
weitere wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätte im Verhältnis 1:3 auszugleichen. 
Die genaue Anzahl ist im Zuge der ökologischen Baubegleitung festzustellen und 
mit der zuständigen UNB abzustimmen.
Die Anzahl anzubringender Nistkästen deckt die Erfordernisse für alle 
potentiell betroffenen Fledermausarten ab.

E) Artenauswahl

Artenliste 1 Laubbäume: Pflanzqualität mind. H., 3 x v., 16-18
Acer campestre             - Feldahorn Sorbus aucuparia  - Eberesche
Acer campestre `Elsrijk`                - Feldahorn Sorbus intermedia ´Brouwers´  - Mehlbeere
Acer plantanoides `Columnare`      - Spitzahorn Tilia cordata `Greenspire´  - Stadtlinde
Carpinus betulus        - Hainbuche Tilia cordata `Rancho´   - Winterlinde
Crataegus x prunifolia `Splendens´ - Weißdorn Tilia platyphyllos  - Sommerlinde
Fraxinus excelsior        - Esche Tilia tomentosa`Brabant´  - Silberlinde
Fraxinus ornus        - Blumenesche

Artenliste 2 Heimische Sträucher: Pflanzqualität mind. Str., 2 x v. 100-150
Amelanchier ovalis - Felsenbirne Ligustrum vulgare - Liguster
Acer campstre - Feldahorn Lonicera xylosteum        - Heckenkirsche
Berberis vulgare - Berberitze Rosa canina - Hundsrose
Buxus sempervirens - Buchsbaum Rosa glauca - Essigrose
Carpinus betulus - Hainbuchen Rosa rubiginosa - Weinrose
Cornus mas - Kornelkirsche Sambucus nigra - Holunder
Cornus sanguinea - Hartriegel Vibrurum lantana - Schneeball
Corylus avellana - Hasel Vibrurum opulus - Schneeball

Artenliste 3 Kleinsträucher: Pflanzqualität mind. Str., 2 x v. 30-40
Potentilla fruticosa-Sorten - Fünffingerstrauch Rosa rugosa-Sorten    - Apfelrose
Ligustrum vulgare `Lodense` - Zwergliguster Spiraea spec.-Sorten  - Spieren
Lonicera pileata - Heckenkirsche Vinca major      - Immergrün

Artenliste 4 Kletterpflanzen: Pflanzqualität Topfballen 2 x v. 60-100 m
Clematis vitalba - Clematis Partenocissus quinquefolia - Wilder Wein
Hedera helix - Efeu Lonicera carprifolium - Geißblatt
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